
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen ab 2006 

 

Geltungsbereich und Gegenstand 

• Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die Rechtsbeziehung zwischen Ihnen und der Andreas 

Bachofner GmbH (nachfolgend BACHOFNER genannt) für alle Angebote und Dienstleistungen. Durch die 

Anmeldung / Auftragserteilung anerkennt der Teilnehmende / Auftraggeber diese „Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen“ als verbindlich. Alle Aufträge bedürfen der Bestätigung in schriftlicher Form 

 

Allgemeines 

• Bei einer Absage durch den Teilnehmenden / Auftraggeber entstehende Drittkosten (wie Bspw. Hotel, 

Reisespesen, etc.) haftet der Teilnehmende / Auftraggeber in vollem Umfang 

• BACHOFNER behält sich vor, Seminare, Trainings und Dienstleistungen aus wichtigen Gründen wie z.B. 

Erkrankungen, zu geringe Teilnehmerzahl abzusagen. Bei einer Absage durch BACHOFNER erhält der 

Teilnehmende / Auftraggeber das bereits bezahlte Honorar in vollem Umfang zurück. Weitergehende 

Ansprüche sind ausgeschlossen 

• Wetter-Einflüsse oder andere unvorhersehbare Aspekte erfordern oft ein kurzfristiges Anpassen. 

BACHOFNER sucht für Sie die beste Region für den geplanten Aufenthalt - allfällige Mehrkosten für 

Reise und Unterkunft gehen zu Lasten des Teilnehmenden / Auftraggebers 

 

Bilder / Fotografien 

• Die von BACHOFNER an einer Veranstaltung gemachten Bilder / Fotografien dürfen von BACHOFNER zu 

Werbezwecken verwendet und veröffentlicht werden 

 

Haftung 

• Der Teilnehmende / Auftraggeber ist durch den Veranstalter nicht versichert. Der Teilnehmende / 

Auftraggeber muss selbständig eine ausreichende Kranken- und Unfallversicherung (einschliesslich 

Sportunfälle) abgeschlossen haben. Trotz fachkundiger und sicherer Durchführungen der Aktivität, 

können Unfälle nicht ausgeschlossen werden. BACHOFNER kann dafür keine Haftung übernehmen. Die 

Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Die Haftung für höhere Gewalt, jede Art von Schadenersatz sowie 

die Inanspruchnahme für etwaige Drittschäden ist ausgeschlossen 

 

Gerichtsstand 

• Als Gerichtsstand für beide Teile gilt Schaffhausen als vereinbart 

 

 

 

 


